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         ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des  

 Unternehmens  
 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

Sicherheitsdatenblatt 

 

 

 

 

 

1.1 Produktidentifikator 

G2000 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von  

denen abgeraten wird. 

Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs: Dichtungsmasse 
 

Verwendungen, von denen abgeraten wird:  

Zurzeit liegen keine Informationen hierzu vor. 
 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt  
 
Wilhelm Goldschmidt GmbH & Co. KG, Bussardstr. 1, 44357 Dortmund, Deutschland 
Telefon: +49 (0) 231/933032-0, Fax: +49 (0) 231/933032-10, www.goldschmidt.de 

E-Mail-Adresse der sachkundigen Person:  info@chemical-check.de, k.schnurbusch@chemical-check.de - bitte NICHT zur  
Abforderung von Sicherheitsdatenblättern benutzen.  

1.4 Notrufnummer  
Informationszentrale gegen Vergiftungen, Zentrum für Kinderheilkunde, Universitätsklinikum Bonn, Adenauerallee 119,  
D-53113 Bonn, Telefon: +49 (0) 228 19240 (Telefonische Hilfe rund um die Uhr)  

 

 

2.1 Einstufung des Stoffes oder Gemisches 
Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) 
Das Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)  
 

2.2 Kennzeichnungselemente  
Kennzeichnung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) 
 
EUH208-Enthält N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl) ethylendiamin, Trimethoxyvinylsilan. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.  

EUH210-Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.  

EUH2-12-Achtung! Bei der Verwendung kann gefährlicher lungengängiger Staub entstehen. Staub nicht einatmen. 
 

2.3 Sonstige Gefahren 
 
 
 
 
Das Gemisch enthält keinen PBT-Stoff (PBT = persistent, bioaccumulative, toxic) bzw. fällt nicht unter den Anhang XIII der  
Das Gemisch enthält keinen PBT-Stoff (PBT = persistent, bioaccumulative, toxic) bzw. fällt nicht unter den Anhang XIII der  
Verordnung (EG) 1907/2006 (< 0,1 %). Das Gemisch enthält keinen Stoff mit endokrin schädlichen Eigenschaften (<0,1%) 
 
 

Das Gemisch enthält keinen vPvB-
Stoff (vPvB = very persistent, very bioaccumulative) bzw. fällt ni
cht unter den Anhang XIII der  
Verordnung (EG) 1907/2006 (< 0,1 %).  
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ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

 

 
 
 
 
3.1 Stoffe 
n.a. 

3.2 Gemische 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titandioxid (in Pulverform mit mindestens 1 % Partikel mit  
aerodynamischem Durchmesser <= 10 µm) 

 

Registrierungsnr. (REACH) 01-2119489379-17-XXXX 
Index 022-006-002 

EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No. 236-675-5 
CAS 13463-67-7 
% Bereich <2 
Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP), 

M-Faktoren 

Carc. 2, H351 (inhalativ)  
 

  

N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin 
 

Registrierungsnr. (REACH) 01-2119970215-39-XXXX 
Index - 

EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No. 217-164-6 
CAS 1760-24-3 
% Bereich 0,1-<1 

Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP), 

M-Faktoren 

Eye Dam. 1, H318  
Skin Sens. 1B, H317  

STOT SE § : H335 
Spezifische Konzentrationsgrenzen und ATE ATE (inhalativ, Dämpfe): 12,6 mg/l/4h 

Trimethoxyvinylsilan 
 

Registrierungsnr. (REACH) 01-2119513215-52-XXXX  
Index 014-049-00-0 

EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No. 220-449-8  
CAS 2768-02-7 

% Bereich 0,1-<1  

Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP), 

M-Faktoren 

Flam. Liq. 3, H226 

Acute Tox. 4, H332 

Skin Sens. 1B, H317  

Für die Einstufung und Kennzeichnung des Produktes können Verunreinigungen, Testdaten oder weitergehende Informationen 
berücksichtigt worden sein. Text der H-Sätze und Einstufung-Kürzel (GHS/CLP) siehe Abschnitt 16. Diese in diesem Abschnitt 
genannten Stoffe sind mit ihrer tatsächlichen, zutreffenden Einstufung genannt! Das bedeutet bei Stoffen, welche in Anhang VI 
Tabelle 3.1 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-Verordnung) gelistet sind, wurden alle evtl. dort genannten Anmerkungen 
für die hier genannte Einstufung berücksichtigt 
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ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

 

 

 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
Ersthelfer auf Selbstschutz achten! 
Nie einer ohnmächtigen Person etwas durch den Mund einflößen! 

Einatmen 
Person Frischluft zuführen und je nach Symptomatik Arzt konsultieren. 

Hautkontakt 
Produktreste mit weichem, trockenem Tuch vorsichtig abwischen. 
Mit viel Wasser und Seife gründlich waschen, verunreinigte, getränkte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen, bei Hautreizung 
(Rötung etc.), Arzt konsultieren. 

Augenkontakt 
Kontaktlinsen entfernen. 
Mit viel Wasser mehrere Min. gründlich spülen, falls nötig, Arzt aufsuchen. 

Verschlucken 
Mund gründlich mit Wasser spülen. 
Kein Erbrechen herbeiführen, viel Wasser zu trinken geben, sofort Arzt aufsuchen. 
Bei Kontakt mir der Magensäure Entwicklung von: Methanol 
 

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen  
Falls zutreffend sind verzögert auftretende Symptome und Wirkungen in Abschnitt 11. zu finden bzw. bei den Aufnahmewegen unter  
Abschnitt 4.1. In bestimmten Fällen kann es vorkommen, dass die Vergiftungssymptome erst nach längerer Zeit/nach mehreren 
Stunden auftreten. 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung  
Symptomatische Behandlung. 
 

 

 

5.1 Löschmittel  

Geeignete Löschmittel  
Auf Umgebungsbrand abstimmen. 

Ungeeignete Löschmittel 
Keine bekannt 

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 
Im Brandfall können sich bilden: 
Kohlenoxide 
Stickoxide 
Methanol 
Formaldehyd 
Giftige Gase 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 
Persönliche Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8.  
Explosions- und Brandgase nicht einatmen.  
Je nach Brandgröße  
Ggf. Vollschutz.  
Kontaminiertes Löschwasser entsprechend den behördlichen Vorschriften entsorgen. 

 
 
 
 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen  
anzuwendende Verfahren  
6.1.1 Nicht für Notfälle geschultes Personal 
Bei Verschütten oder unbeabsichtigter Freisetzung, zur Verhinderung der Kontamination, persönliche Schutzausrüstung aus  
Abschnitt 8 tragen.   
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ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

Ausreichende Belüftung sicherstellen, Zündquellen entfernen. 
Bei festen bzw. pulverförmigen Produkten eine Staubentwicklung vermeiden.  
Möglichst die Gefahrenzone verlassen, ggf. vorhandene Notfallpläne anwenden.  
Für ausreichende Belüftung sorgen. 
Augen- und Hautkontakt vermeiden 
Ggf. Rutschgefahr beachten. 

6.1.2 Einsatzkräfte 
Geeignete Schutzausrüstung sowie Materialangaben siehe Abschnitt 8. 

6.2 Umweltschutzmaßnahmen 
Bei Entweichung größerer Mengen eindämmen.  
Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich.  
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. 
Eindringen in das Oberflächen- sowie Grundwasser als auch in den Boden vermeiden. 

6.3 Methoden und Material für die Rückhaltung und Reinigung 
Mit flüssigkeitsbindendem Material (z.B. Universalbindemittel, Sand, Kieselgur, Sägemehl) aufnehmen und gem. Abschnitt 13  
entsorgen.  
Mechanisch aufnehmen und gem. Abschnitt 13 entsorgen. 
Restmenge mit viel Wasser spülen. 

6.4 Verweis auf andere Abschnitte 
Siehe Abschnitt 13. Sowie persönliche Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. 
 
 
 
 

Zusätzlich zu den in diesem Abschnitt enthaltenen Angaben finden sich auch in Abschnitt 8 und 6.1 relevante Angaben.  

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
7.1.1 Allgemeine Empfehlungen 

Für gute Raumlüftung sorgen.  
Augen- und Hautkontakt vermeiden.  

Langanhaltenden oder intensiven Hautkontakt vermeiden. 

Essen, Trinken, Rauchen sowie Aufbewahren von Lebensmitteln im Arbeitsraum verboten. 

Hinweise auf dem Etikett sowie Gebrauchsanweisung beachten. 

7.1.2. Hinweise zu allgemeinen Hygienemaßnahmen am Arbeitsplatz 
Die allgemeinen Hygienemaßnahmen im Umgang mit Chemikalien sind anzuwenden. 

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. 

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. 

Vor dem Betreten von Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstungen ablegen. 

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 
Produkt nicht in Durchgängen und Treppenaufgängen lagern.  
Produkt nur in Originalverpackungen und geschlossen lagern. 

An gut belüftetem Ort lagern. 

Trocken lagen. 

7.3. Spezifische Endanwendungen 
Zurzeit liegen keine Informationen hierzu vor. 
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/ 

Persönliche Schutzausrüstungen 

 
 
 
 
8.1 Zu überwachende Parameter 
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8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 
Die berufliche Verwendung dieses Produkts (dieses Stoffes / dieser Zubereitung) durch schwangere Frauen und stillende Mütter ist  
eingeschränkt oder ganz verboten (Schweiz).  
Die dazugehörigen Rechtsgrundlagen und genauen Bestimmungen sind in Abschnitt 15 aufgeführt. 

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen 
Für gute Lüftung sorgen. Dies kann durch lokale Absaugung oder allgemeine Abluft erreicht werden. 
Falls dies nicht ausreicht, um die Konzentration unter den Arbeitsplatzgrenzwerten (AGW) zu halten, ist ein geeigneter Atemschutz zu 
tragen. 
Gilt nur, wenn hier Expositionsgrenzwerte aufgeführt sind. 
Geeignete Beurteilungsmethoden zur Überprüfung der Wirksamkeit der getroffenen Schutzmaßnahmen umfassen messtechnische 
und nichtmesstechnische Ermittlungsmethoden. 
Solche werden beschrieben durch z. B. EN 14042, TRGS 402 (Deutschland). 
EN 14042 „Arbeitsplatzatmosphäre. Leitfaden für die Anwendung und den Einsatz von Verfahren und Geräten zur Ermittlung 
chemischer und biologischer Arbeitsstoffe“. 
TRGS 402 (Deutschland) „Ermitteln und Beurteilen der Gefährdungen bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen – Inhalative Exposition“. 
 

8.2.2 Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung 
Die allgemeinen Hygienemaßnahmen im Umgang mit Chemikalien sind anzuwenden.  
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.  
Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. 
Vor dem Betreten von Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstungen ablegen.  
 
Augenschutz-/Gesichtsschutz: 
Bei Gefahr des Augenkontaktes, Schutzbrille dichtschließend mit Seitenschildern (EN 166) 
 
Hautschutz – Handschutz: 
Chemikalienbeständige Schutzhandschuhe (EN ISO 374). 
Gegebenenfalls  
Schutzhandschuhe aus Butyl (EN ISO 374) 
Schutzhandschuhe aus Nitril  (EN ISO 374) 
Mindestschichtstärke in mm: 0,5 
Permeationszeit (Durchbruchzeit) in Minuten: 480 
Handschutzcreme empfehlenswert. 
Die ermittelten Durchbruchzeiten gemäß EN 16523-1 wurden nicht unter Praxisbedingungen durchgeführt. Es wird eine maximale 
Tragezeit, die 50 % der Durchbruchzeit entspricht, empfohlen. 
 
Hautschutz – Sonstige Schutzmaßnahmen: 
Arbeitsschutzkleidung (z.B. Sicherheitsschuhe EN ISO 20345, langärmelige Arbeitskleidung) 
 
Atemschutz: Im Normalfall nicht erforderlich. 
 
Thermische Gefahren: Nicht zutreffend 
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ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

Zusatzinformation zum Handschutz – Es wurden keine Tests durchgeführt. 
Die Auswahl wurde bei Gemischen nach bestem Wissen und über die Informationen der Inhaltsstoffe ausgewählt.  
Die Auswahl wurde bei Stoffen von den Angaben der Handschuhhersteller abgeleitet.  
Die endgültige Auswahl des Handschuhmaterials muss unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der Degradation 
erfolgen. 
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen abhängig und von 
Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. 
Bei Gemischen ist die Beständigkeit von Handschuhmaterialien nicht vorausberechenbar und muss deshalb vor dem Einsatz überprüft 
werden. Die genaue Durchbruchzeit des Handschuhmaterials ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten. 
 

8.2.3 Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition 
Zurzeit liegen keine Informationen hierzu vor. 
 
 
 
 

Aggregatszustand: Paste, fest 

Farbe: Je nach Spezifikation 

Geruch: Charakteristisch 

Schmelzpunkt/Gefriefpunkt: Es liegen keine Informationen zu diesem Parameter vor 

Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich Es liegen keine Informationen zu diesem Parameter vor 

Entzündbarkeit Es liegen keine Informationen zu diesem Parameter vor 

Untere Explosionsgrenze: Gilt nicht für Feststoffe 

Obere Explosionsgrenze: Gilt nicht für Feststoffe 

Flammpunkt: Gilt nicht für Feststoffe 

Zündtemperatur: Gilt nicht für Feststoffe 

Zersetzungstemperatur: Es liegen keine Informationen zu diesem Parameter vor 

pH-Wert: Das Gemisch ist nicht löslich (in Wasser) 

Kinematische Viskosität: Gilt nicht für Feststoffe 

Löslichkeit: Unlöslich 

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert): Gild nicht für Gemische 

Dampfdruck: Produkt ist nicht flüchtig 

Dichte und/oder relativer Dichte: 1,53 g/cm3 

Relative Dampfdichte: Gilt nicht für Feststoffe 

 
 
 

 
10.1 Reaktivität 
Produkt kann hydrolysieren 

10.2 Chemische Stabilität 
Bei sachgerechter Lagerung und Handhabung stabil 

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 
Keine bekannt 

10.4 Zu vermeidende Bedingungen 
Starke Erhitzung 
Vor Feuchtigkeit schützen 
Produkt kann hydrolysieren 
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

10.5 Unverträgliche Materialien 
Kontakt mit starken Alkalien meiden 
Kontakt mit staken Säuren meiden 

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte 
Bei Kontakt mit feuchter Luft: Methanol 
 
 
 

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
Eventuell weitere Informationen über gesundheitliche Auswirkungen siehe Abschnitt 2.1 (Einstufung) 

G2000 

Toxizität / Wirkung Endpunkt Wert Einheit Organismus Prüfmethode Bemerkung 
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eventuell weitere Informationen über Umweltauswirkungen siehe Abschnitt 2.1 (Einstufung) 
G2000 
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ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

 
 
 

13.1 Verfahren zu Abfallbehandlung 
Für den Stoff / Gemisch / Restmengen 

Abfallschlüssel-Nr. EG: 

Die genannten Abfallschlüssel sind Empfehlungen aufgrund der voraussichtlichen Verwendung dieses Produktes. 

Aufgrund der speziellen Verwendung und Entsorgungsgegebenheiten beim Verwender können unter Umständen  

Auch andere Abfallschlüssel zugeordnet werden. (2014/955/EU) 

08 04 10 Klebstoff- und Dichtmassenabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 09 fallen  

Empfehlung: 

Von der Entsorgung über das Abwasser ist abzuraten. 

Örtlich behördliche Vorschriften beachten. 

Zum Beispiel auf geeigneter Deponie ablagern. 

Verordnung über den Verkehr mit Abfällen in der letztgültigen Fassung beachten (VeVA, SR 814.610, Schweiz) 

Verordnung des UEVK über Listen zum Verkehr mit Abfällen in der letztgültigen Fassung zu beachten (SR 814.610.1, Schweiz). 

Für verunreinigtes Verpackungsmaterial 
Örtlich behördliche Vorschriften beachten. 
15 01 01 Verpackungen aus Papier und Pappe 
15 01 02 Verpackungen aus Kunststoff 
Behälter vollständig entleeren. 
Nicht kontaminierte Verpackungen können wiederverwendet werden. 
Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen. 
Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen in der letztgültigen Fassung beachten (VVEA, SR 814.600, 
Schweiz) 
Verordnung über den Verkehr mit Abfällen in der letztgültigen Fassung beachten (VeVA, SR 814.610, Schweiz). 
Verordnung des UEVK über Listen zum Verkehr mit Abfällen in der letztgültigen Fassung beachten (SR 814.610.1, Schweiz) 
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 
 
 
 
 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für 
den Stoff oder das Gemisch 
 
Beschränkungen beachten: 
Die allgemeinen Hygienemaßnahmen im Umgang mit Chemikalien sind anzuwenden. 
Die Verordnung (EU) Nr. 649/2012 „über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien“ ist zu beachten, da das Produkt einen Stoff 
enthält, der in den Geltungsbereich dieser Verordnung fällt. 
 

Richtlinie 2010/75/EU (VOC):     0% 

  

Wassergefährdungsklasse (Deutschland)    2 

  

 
Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft- TALuft: 

Kapitel 5.2.1. – Gesamtstaub, einschließlich Feinstaub (anorgan. 
und org. Stoffe, allgemein, keiner Klasse zugeordnet: 

25,00-< 75,00 % 

Kapitel 5.2.2. – Staubförmige anorganische Stoffe, Klasse III: 0,01 -< 2,50 % 

Kapitel 5.2.5. – Organische Stoffe (nicht staubförmige org. 
Stoffe, allgemein, keiner Klasse zugeordnet): 

25,00 -<50,00 % 

Kapitel 5.2.5. – Organische Stoffe, Klasse I 0,10 -< 1,00 % 

 
 
Jugendarbeitsschutzgesetz – JArbSchG beachten (Deutschland) 
Arbeitsplatzgrenzwerte/Biologische Grenzwerte siehe Abschnitt 8. 
 
Lagerklasse nach TRGS 510: 
13 Nicht brennbare Feststoffe, die keiner der vorgenannten Lagerklassen zuzuordnen sind. 
 

VbF (Österreich):  entfällt 

  

VOC-CH < 3% 

 
 
Schwangere Frauen und stillende Mütter dürfen bei Ihrer Arbeit nicht mit diesem Produkt (diesem Stoff / dieser Zubereitung) in Kontakt 
kommen. Steht aufgrund einer Risikobeurteilung fest, dass keine konkrete gesundheitliche Belastung für Mutter und Kind vorliegt oder 
diese durch geeignete Schutzmaßnahmen ausgeschlossen werden kann, dürfen sie mit diesem Produkt (diesem Stoff / dieser 
Zubereitung) arbeiten (Art. 62 ArGV 1, SR 822.111 (Schweiz). 
Nationale Vorgaben/Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Verwendung von Arbeitsmitteln sind anzuwenden. 
MAK/BAT: 
Siehe Abschnitt 8. 
Chemikalienverordnung, ChemV beachten (SR 813.11, Schweiz). 
Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung, ChemRRV beachten (SR 814.81, Schweiz) 
Luftreinhalte-Verordnung, LRV beachten (SR 814.318.142.1, Schweiz). 
Verordnung über den Schutz vor Störfällen (Störfallverordnung, StFV) 
 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung ist für Gemische nicht vorgesehen. 
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ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 
 
 
 
 
 
Überarbeitete Abschnitte 
 

Einstufung und verwendete Verfahren zur Ableitung der Einstufung des Gemisches gemäß der 
Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP): 
Entfällt 
 
Nachfolgende Sätze stellen die ausgeschriebenen H-Sätze, Gefahrenklasse-Code (GHS/CLP) der Ingredienten (benannt in Abschnitt 2 
und 3) dar. 
 
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar 
H351 Kann bei Einatmen vermutlich Krebs erzeugen. 
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen 
H318 Verursacht schwere Augenschäden 
H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen 
H335 Kann die Atemwege reizen 
 
Carc.  Karzinogenität 
Eye Dam.  Schwere Augenschädigung 
Skin Sens. Sensibilisierung der Haut 
STOT SE Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition) – Atemwegsreizungen 
Flam. Liq Entzündbare Flüssigkeiten 
Acute Tox.  Akute Toxizität – inhalativ 
 

Wichtige Literatur und Datenquellen: 
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) und Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) in der jeweils gültigen Fassung. 
Leitlinien zur Erstellung von Sicherheitsdatenblättern in der gültigen Fassung. Leitlinien zur Erstellung von Sicherheitsdatenblättern in 
der gültigen Fassung (ECHA). Leinlinien zur Kennzeichnung und Verpackung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) in der 
gültigen Fassung (ECHA). Sicherheitsdatenblätter der Inhaltsstoffe. 
ECHA-homepage – Informationen über Chemikalien. 
GESTIS-Stoffdatenbank (Deutschland). 
Umweltbundeamt *Rigoletto* Informationsseite Wassergefährdende Stoffe (Deutschland). 
EU-Arbeitsplatzgrenzwerte Richtlinien 91/322/EWG, 2000/39/EG, 2006/15/EG, 2009/161/EU, (EU) 2017/164, (EU) 2019/1831 in der 
jeweils gültigen Fassung. 
Nationale Arbeitsplatzgrenzwerte-Listen der jeweiligen Länder in der jeweils gültigen Fassung. 
Vorschriften zum Transport gefährlicher Güter im Straßen-, Schienen-, See- und Luftverkehr (ADR, RID, IMDG, IATA) in der jeweils 
gültigen Fassung. 
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Eventuell in diesem Dokument verwendete Abkürzungen und Akronyme: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
Seite 23 von 25 
Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II  
Überarbeitet am / Version: 07.07.2023 / 0005 
Ersetzt Fassung vom / Version: 29.04.2021 / 0004 
Tritt in Kraft ab: 07.07.2023   
PDF-Druckdatum: 10.07.2023 / G2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
Seite 24 von 25 
Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II  
Überarbeitet am / Version: 07.07.2023 / 0005 
Ersetzt Fassung vom / Version: 29.04.2021 / 0004 
Tritt in Kraft ab: 07.07.2023   
PDF-Druckdatum: 10.07.2023 / G2000 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
Seite 25 von 25 
Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II  
Überarbeitet am / Version: 07.07.2023 / 0005 
Ersetzt Fassung vom / Version: 29.04.2021 / 0004 
Tritt in Kraft ab: 07.07.2023   
PDF-Druckdatum: 10.07.2023 / G2000 
 
 
 
 


